
   
 

 

 

STADT LENNESTADT 

ERGÄNZUNGSSATZUNG "AN DER KAHLE" IM ORTSTEIL MEGGEN GEM. § 34 (4) SATZ 1 NR. 3 BAUGB 

 

 

 

 

ABWÄGUNGS- UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE ZU DEN STELLUNGNAHMEN AUS  

• DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG GEM. § 3 (2) BAUGB  

• DER BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEM. § 4 (2) BAUGB  

 

 

 

 

 

BEARBEITET DURCH: 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB 

Der Entwurf der Ergänzungssatzung "An der Kahle" hat mit der zugehörigen Begründung in der Zeit vom 21.12.2020 bis zum 29.01.2021 

gemäß § 3 (2) BauGB zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.  

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren eingereicht.  
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom 14.12.2020. Sie wurden um Abgabe 

einer Stellungnahme bis zum 29.01.2021 gebeten. 

Es wurden insgesamt 9 Stellungnahmen eingereicht. Eine Stellungnahme wurde im Nachgang zum Offenlageverfahren eingeholt (s. Lfd. Nr. 

2). 

Abwägungstabelle 

Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

 

1  
 

Bezirksregierung Arnsberg 
(Schreiben vom 23.12.2020) 
 

 
 

 

Der Hinweis zu den bergbaulichen Verhältnissen im 
Plangebiet wird zur Kenntnis genommen und in der 
Planzeichnung und Planbegründung ergänzt. Der An-

regung zur Beteiligung der GEA Group Aktiengesell-
schaft als Feldeseigentümerin des besagten Berg-
werksfeldes wird gefolgt.  
 
 

Die GEA Group Aktiengesellschaft, vertreten durch die Sacht-
leben Bergbau Verwaltungs-GmbH in Lennestadt, wurde im 
Nachgang zum Offenlageverfahren am 08.02.2021 über das 

Planvorhaben und das Schreiben der Bezirksregierung Arns-
berg informiert und um Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. Auf Grundlage der Stellungnahme der Sachtleben Berg-
bau Verwaltungs-GmbH wird in der Planzeichnung und der 
Planbegründung ein entsprechender Hinweis zu den bergbau-
lichen Verhältnissen im Plangebiet ergänzt (s. Lfd. Nr. 2).  
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Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

 

 
 

 

 
2 

 
Sachtleben Bergbau Verwaltungs-GmbH, als Vertretung der GEA Group 

Aktiengesellschaft  

(Schreiben vom 08.02.2021) 
 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
ein entsprechender Hinweis in der Planzeichnung und 

Planbegründung ergänzt. 
 
In der Planzeichnung wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
4. Bergbau 
Das Plangebiet liegt innerhalb des im Jahre 1933 auf Eisen-, 
Zink-, Mangan-, Blei- und Kupfererze sowie auf Schwefelkies 

verliehenen und aufrecht erhaltenen Bergwerksfeldes Konso-
lidation Sachtleben 1 (kurz: Grube Meggen), welches im 
Berggrundbuch Amtsgericht Recklinghausen, Blatt 3178, 
eingetragen und dessen Rechtsinhaberin die GEA Group Akti-
engesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (hier vertreten durch die 

Sachtleben Bergbau Verwaltungs-GmbH in Lennestadt) ist. 
Der Planbereich liegt jedoch weit außerhalb des Einwirkungs-

bereiches des im Jahre 1992 eingestellten, untertägigen Ab-
baus der Grube Meggen. Mit bergbaulichen Einwirkungen ist 
im Plangebiet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
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Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

keit nicht zu rechnen. Anpassungs- und Sicherungsmaßnah-
men gem. §§ 110 und 111 BbergG sind somit nicht erforder-
lich.  
 

 
3  

 
Kreis Olpe, Fachdienst Umwelt 
(Schreiben vom 02.02.2021) 

 

 
 

 

 
3.1

 
 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 

3.2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgeführten 
Vermeidungsmaßnahmen wurden bereits als Hinweis in die 
Planzeichnung aufgenommen. Die Überprüfung der Einhal-
tung dieser Maßnahmen ist Gegenstand des späteren Bauge-

nehmigungsverfahrens.  
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Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

 

 
 

 

Der Anregung wird gefolgt und die Informationen zur 
Sicherung der Kompensationsmaßnahmen werden in 
den Satzungsbeschluss aufgenommen.  
 

 
4 

 

Stadt, Lennestadt, Fachbereich IV Stadtwerke und Tiefbau 
(Schreiben vom 19.01.2021) 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an 
den Bauherren weitergegeben. Eine geregelte Entwäs-
serungsplanung ist ebenso wie die ausreichende Ver-
sorgung mit Trink- und Löschwasser im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Versickerung im 
Plangebiet u.a. aufgrund der topographischen Verhältnisse 
nicht vorgesehen.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Stadt Lennestadt                                                                                                                                                                                               Ergänzungssatzung "An der Kahle" 
 

 Abwägungs- und Beschlussvorschläge, 15.02.2021 
 

 

6 
 

Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Angaben zum Thema "Löschwasserversorgung" sind der 
Planbegründung zu entnehmen. Die Ausführungen enthalten 
auch den Hinweis, dass der fehlende Bedarf durch einen 
Tank oder eine Zisterne auf dem Grundstück des Bauherren 

sicherzustellen und ein entsprechender Nachweis im späteren 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen ist.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 
Westnetz GmbH, Regionalzentrum Sieg – Netzplanung / Dokumentation 
(Schreiben vom 17.12.2020) 
 

 
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

 
6  

 
Stadt Lennestadt, Umweltschutzbeauftragte 
(Schreiben vom 15.01.2021) 
 

 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an 
den Bauherren weitergegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
Vodafone NRW GmbH 
(Schreiben vom 06.01.2021) 
 

 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Behörde und Stellungnahme Beschlussvorschlag  

 
8  

 
LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
(Schreiben vom 04.01.2021) 
 

 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
9  

 
Ruhrverband, Abteilung Plettenberg 
(Schreiben vom 07.01.2021) 
 

 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
10 

 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Kurkölnisches 
Sauerland 
(Schreiben vom 11.01.2021) 

 
 

 
 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Klarstellung wird darauf verwiesen, dass in der Ergän-

zungssatzung keine Festsetzung zur niederwaldartigen Be-
wirtschaftung des angrenzenden Laubholzbestandes erfolgt. 
Diese Form der Bewirtschaftung wird zwischen der Stadt 
Lennestadt als Eigentümerin des dortigen Waldbestandes 
und dem Regionalforstamt verbindlich festgelegt. Entspre-
chende Ausführungen sind der Planbegründung unter Kap. 

5.4 zu entnehmen.   

 


